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Kurzüberblick: 
Kinderrechtskonvention der UN

• für alle unter 18 Jahren

• besteht aus 54 Artikeln

• basiert auf
1. Recht auf Leben und Entwicklung
2. Vorrang des Kindeswohls
3. Diskriminierungsvorbot
4. Beteiligungsrecht 

• Ratifiziert durch alle Länder 
außer den USA

(BMFSFJ 2019)
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Historie der Kinderrechte

• Janusz Korczak 1878/9-1942

• 1912-1942: leitet das „Haus der Waisen“

• gilt als „ein Autor, der für Kinder und über Kinder schrieb“

➢ Kinderbücher

➢ Bücher über Kinderethik, -erziehung und –rechte

➢ sieht Hilflosigkeit vieler Kinder, vergleicht sie mit „Lämmer unter Raubtieren“

• „Kinderrepublik“ im Waisenheim

➢ Kinderfreundliche Lernmethoden

➢ Ethik > Fakten

➢ Verfassung, Parlament, Rechtssystem in einer „Kinderrepublik“

(Markowska-Manista, Tsur und Gilad 2016: 13-17)
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Ableitung durch die UN

• 1924, Völkerbund : sog. „Deklaration der Kinderrechte“

• Wohltätigkeit

• Korczak: „Kinder sind Menschen“

• fordert wahre Rechte statt Wohltätigkeit

• 1948, UN: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

• Schutz der Kinder in Art. 25 Nr. 2

• 1959, UN: Anerkennung der zivilen und politischen Rechte der Kinder

• 1989, UN: Kinderrechtskonvention

(Markowska-Manista, Tsur und Gilad 2016: 19)
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Auswahl der wichtigsten Kinderrechte

1.Gleichheit (Art. 2)

2.Gesundheit (Art. 24)

3. Bildung (Art. 28)

4. Spiel und Freizeit (Art. 31)

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung (Art. 12 und 13)

6. Schutz vor Gewalt (Art. 19, 32 und 34)

7. Zugang zu Medien (Art. 17)

8. Schutz der Privatsphäre und Würde (Art. 16)

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht (Art. 22 und 38)

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung (Art. 23)
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Kinderrechtslage in Deutschland

• 83,2 Mio. Einwohner*innen, davon 16,7 % 

Kinder im Alter von 0-18 Jahren

• 1990 unterzeichnet, 1992 ratifiziert

• D. will eines „der kinderfreundlichsten Länder Europas“ werden.

• Kinder in Grundsicherung / Kinderarmut

• Chancenungleichheit

• Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz verankert

• Kinder Geflüchteter werden nicht gleich behandelt
(BMFSFJ 2022; Statistisches Bundesamt 2022; UNICEF 2012)

Abbildung 2
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Kinderarmut und 
Chancenungleichheit in Deutschland

• Relative Einkommensarmut sehr hoch (Daten von 2014/2015): 

• Bei Gesamtbevölkerung: 15,4%

• Bei Kindern: 19%

• Abhängig von Region, Familienform, Migrationshintergrund (30%)

• weniger soziale und kulturelle Teilhabe

➢ Abhängig vom sozialen Status der Eltern

➢ Armut wird vererbt

(Koch 2016: 118-119)
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Geduldete Kinder Geflüchteter haben nur eingeschränkten Zugang zu

• Gesundheitsleistungen,

• angemessenem Wohnraum,

• Schulbildung (keine Berufsausbildung)

(UNICEF 2012)

Geduldete Kinder in Deutschland
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Kinderrechtslage in der Ukraine

Abbildung 3

• 43,81 Mio. Einwohner*innen, davon 15,9 % 

Kinder im Alter von 0-14 Jahren

• starke Veränderung der Kinderrechtslage

seit Beginn des Krieges im Februar 2022

➢ Unterteilung in: vor und nach dem Krieg

(Kesper 2022; Urmersbach 2022)



• Armut

• 35% der Bevölkerung lebten in Armut

• Kinder bilden einen Armutsfaktor für Familien

• Gesundheit

• schlechte Versorgungslage, insb. auf dem Land

• AIDS

• hohe Verbreitung trotz Anstrengungen

• Mutter-Kind-Übertragung nicht verringert

• Misshandlung und Gewalt
• Körperstrafe in Familien und Schulen üblich

• Misshandlungen bis hin zur Folterung durch die Polizei
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Kinderrechtslage in der Ukraine 
vor dem Krieg

(Humanium 2018)



• Kinder mit Behinderungen 
• werden als Ausgestoßene behandelt

• erschwerter Zugang zu Bildung, Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen

• Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
• gewalttätige Übergriffe

• erschwerter Zugang zu Sozialleistungen und staatlichen Beihilfen 

• Kinderarbeit
• 8% der Kinder arbeiten

• Kohlebergwerken

• Sexhandel

• Straßenkinder
• „schwerwiegendes Problem“ lt. ukrainischem Staat

• unsichere Bedingungen, keine Bildung, Drogenprobleme, Krankheiten
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Kinderrechtslage in der Ukraine 
vor dem Krieg

(Humanium 2018)



Missachtung aller Kinderrechte in Kriegsgebieten:

• Gleichheit (Artikel 2)

• Gesundheit (Artikel 24)

• Bildung (Artikel 28)

• Spiel und Freizeit (Artikel 31)

• Freie Meinungsäußerung und Beteiligung (Artikel 12 und 13)

• Schutz vor Gewalt (Artikel 19, 32 und 34)

• Zugang zu Medien (Artikel 17)

• Schutz der Privatsphäre und Würde (Artikel 16)

• Schutz im Krieg und auf der Flucht (Artikel 22 und 38)

• Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung (Artikel 23)
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Krieg: 
Kinderrechte im Ausnahmezustand

(Kesper 2022)
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Krieg: 
Kinderrechte im Ausnahmezustand

„Die 16-jährige Oleksandra hat für UNICEF ihren Alltag im Krieg in der Ukraine gefilmt.“

(https://youtu.be/yHudwL5gaqI) 
(Kesper 2022)

14.11.2022
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Kinderrechtslage in der Türkei

• 83,5 Mio. Einwohner*innen, davon 23,4 % 

Kinder im Alter von 0-14 Jahren

• Probleme: u.a. Arbeitslosigkeit, häusliche 

Gewalt und Mangel an rechtlichen 

Rahmenbedingungen

• Großer Teil der Bevölkerung von Armut 

betroffen

(Ozturk 2020)

Abbildung 4



Kinderrechtslage in der Türkei

Ratifizierung: 1994

Index der Realisierung: 7,69/10 (wahrnehmbare Probleme)

Positive Entwicklungen 

• rechtliche Reformen, um Schutz der Menschenrechte zu verbessern

• mehr Aufmerksamkeit auf die Rechte des Kindes (u.a. verstärkter Fokus auf Straßenkinder, Kinderarbeit und 

frühe Verheiratung)

• Entstehung von Initiativen

• Etablierung der Kinderrechte in Schullehrplänen

• Weiterentwicklung des Sozialschutzes

(Ozturk 2020)
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Recht auf Gesundheit (Artikel 24)



• 98 % der Kinder in 

Gesundheitseinrichtungen geboren → senkt 

Risiko der Kindersterblichkeit

• Kostenfreie Impfungen zur Vorbeugung von 

Krankheiten



• zu wenig vorsorgliche und regelmäßige 

Untersuchungen, die eine frühzeitige 

Behandlung von Krankheiten ermöglichen

• Verbesserung des Gesundheitspersonals 

sowie der Ausstattung erforderlich

(Ozturk 2020)
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Recht auf Bildung (Artikel 28)



• Schulreform 2012/2013: Erhöhung der 

Schulpflicht auf 12 anstelle von 8 Jahren

• Anstieg syrischer Flüchtlingskinder, denen 

Zugang zu Bildung ermöglicht wurde

• zahlreiche nichtstaatliche Organisationen, die 

Bildung verbessern möchten



• Ungleiche Verteilung des Schulbesuchs

• Regierung investiert nicht genügend in Bildung

• Mangel an Fachkräften

• Teils gefährliche und verfallene Gebäude

(Ozturk 2020)
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Recht auf Gleichheit (Artikel 2)



• In einigen Teilen des Landes wurden mehr 

Mädchen eingeschult



• Dennoch eindeutiger geschlechtsspezifischer 

Unterschied

• geschlechtsspezifische Rollenübertragung an 

junge Mädchen

(Ozturk 2020)



Recht auf Identität (Artikel 8)

• Kinder werden teilweise nicht ins bürgerliche Register aufgenommen

• Konsequenz: keine Geburtsurkunde, kein Schutz vom Staat, kein Zugang zu 

bestimmten Leistungen, hohes Risiko ausgegrenzt zu werden

Missachtung des Artikel 4 „Verwirklichung der Kinderrechte“, 7 und 8 

→ das Anerkennen aller weiteren Rechte kann hieran bereits scheitern ! 

(Ozturk 2020)
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Risikofaktoren grundlegender Rechte

• Armut

• Kindesmissbrauch

• Kinderarbeit

• Kinderehen 

Grundlegende Rechte der Kinder 

kommen nicht zum Tragen !

(Ozturk 2020)
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Armut

Kinderarbeit Kinderehen

Missbrauch

Gesundheit (physisch und psychisch)

Entwicklung des Kindes

eingeschränkter bis kein Zugang zu Bildung

wirkt sich negativ aus auf:
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Kinderrechtslage in Syrien

• 18 Mio. Einwohner*innen, davon 43,5 % 

Kinder von 0-14 Jahren

• Seit 11 Jahren Krieg

• 90 % der Kinder leben in Armut

• schwere Kinderrechtsverletzungen (darunter 

u.a.: Mord, Verstümmelung, Entführung)

(Sinha o.J.; UNICEF, 2015)

Abbildung 6



Kinderrechtslage in Syrien

Ratifizierung: 1993

Index der Realisierung: 5,13/10 (schwarze Stufe: sehr schwierige Situation)

Situation der Kinder: 

• Leben massiv vom anhaltenden Krieg beeinträchtigt

• Gewalt und bewaffneten Konflikten ausgesetzt

• verlieren ihre Familie, müssen fliehen und sind teilweise auf sich allein gestellt

• Armut

• Kindesmissbrauch

(Sinha o.J.; UNICEF, 2015)



Recht auf Schutz im Krieg (Artikel 22) und 
vor Gewalt (Artikel 19, 32 und 34)

• Kinder sind dem Krieg hilflos ausgesetzt und können nicht so geschützt werden wie 

eigentlich sollten

Folge: massive Kinderrechtsverletzungen in den Bereichen Schutz, Gesundheit und 

Bildung

• Kinder sind darauf angewiesen arbeiten zu gehen (unter Bedingungen, die sie physisch 

und mental gefährden)

• Rekrutierung von Kindersoldaten

(Sinha o.J.; Mitscherlich 2022)



Abbildung 7



Recht auf Schutz vor Gewalt (Artikel 19 
und 34)

Sexuelle Gewalt

• Kennzeichnend für den syrischen Bürgerkrieg

• Zahl der Fälle nimmt immer weiter zu

• Mädchen und junge Frauen werden verschleppt und in die Sklaverei verkauft

Kinderehen

• seit Ausbruch des Krieges zugenommen

• Gründe: Angst vor sexueller Ausbeutung, Missbrauch, Entführung und Armut

• Folgen: schützt nicht zwangsläufig vor Gewalt und Armut, Isolation

(Sinha o.J.; World Vision 2020)



Recht auf Gesundheit

(Artikel 24)

Recht auf Bildung 

(Artikel 28)
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• Kein ausgebautes und funktionierendes 

Gesundheitswesen 

• Fehlendes qualifiziertes Personal

• Kinder sterben aufgrund des fehlenden 

Zugangs zu medizinischer Versorgung

• Bildungseinrichtungen werden gezielt 

angegriffen und zerstört

• 1 Mio. Kinder, die keinen Zugang mehr zu 

Bildung haben

(Sinha o.J.; Mitscherlich 2022)
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Recht auf Gleichheit und Identität 
(Artikel 2 und 8)

• Kinder mit einem Elternteil nicht syrischer Abstammung werden nicht legal anerkannt und 

bleiben staatenlos 

rechtliche Ansprüche bleiben verwehrt, kein Zugang zu verschiedenen Leistungen

die ohnehin schon schwierige Lage durch den Krieg wird dadurch nochmals verschlimmert

(Sinha o.J.; Humanium 2013)
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International – was wird getan für die 
Umsetzung?

Berichtspflicht

Artikel 44

• sieht vor, dass die Vertragsstaaten „Berichte über die 

Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte getroffen haben, und 

über die dabei erzielten Fortschritte“ (Maywald 2012: 60) 

vorlegen

• Alle fünf Jahre

• Soll auf bestehende Umstände und Schwierigkeiten 

hinweisen

(Maywald 2012)

Abbildung 8
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International – was wird getan für die 
Umsetzung?

UN-

Kinderrechtsausschuss

Artikel 43

• Prüft Fortschritte

• Auf die Mitwirkung der Vertragsstaaten angewiesen

• Keine Sanktionsmöglichkeiten im Falle schwerer oder 

wiederholter Kinderrechtsverletzungen

• 18 Mitglieder kommen dreimal im Jahr zu vierwöchigen 

Sitzungen zusammen

(Maywald 2012)

Abbildung 9
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International – was wird getan für die 
Umsetzung?

NGOs (Nichtregierungs-

organisationen) • Kinderhilfswerke, die sich in einem/ in mehreren Ländern oder auch 

weltweit für Kinder einsetzen

• Durchführung von konkreten Hilfsprojekten

• Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu 

machen

• Gemäß Artikel 45 wird „anderen zuständigen Stellen“ eine aktive 

Rolle im Berichtsverfahren zugesprochen

(Maywald 2012)

Abbildung 10
Abbildung 11

Abbildung 12
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Hindernisse bei der Umsetzung

• Verwirklichung der Rechte fängt schon bei der (Nicht-)Anerkennung der Identität an, 

was sowohl in der Türkei als auch in Syrien ein Problem darstellt (führt zu Barrieren)

• Armut ist ein großer Risikofaktor (führt zu Kinderarbeit und Kinderehen, mangelnder 

Bildung, …)

• Fehlende rechtliche Rahmenbedingungen oder bessere Umsetzung zum Schutz der 

Kinder (z.B. im Bereich Sozialschutz, bei Gewalt und Missbrauch)

(Balk 2021)
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Hindernisse bei der Umsetzung

• Keine genauen Handlungsanweisungen und konkrete Maßnahmen 

• Mangel an Kontrolle (lediglich Berichtspflicht)

• Verstöße gegen die Konvention bleiben ohne rechtliche Folgen

• Außenstehende Parteien, auf die nur schwierig Einfluss zu nehmen ist (z.B. im Krieg)

„Kinderrechte zu beschließen ist ein erster Schritt. Schwieriger ist es 

jedoch, sie tatsächlich umzusetzen“

(Eggen 2019)
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Soziale Arbeit und Kinderrechte 

• Kinder sind bei ihrem Wissen um ihre Rechte auf Erwachsene angewiesen

• „Es muss Erwachsene geben, die sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen 

stark machen“ (Wenke 2016: 11)

Auftrag der Sozialen Arbeit:

Kinderrechten Geltung verschaffen, indem sie Kinder über ihre Rechte informiert und sich 

für deren Sichtweise und Wünsche interessiert

(Wenke 2016)
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Soziale Arbeit und Kinderrechte 

• Möglichkeiten zur Beteiligung einräumen 

• Sichtweise: Kinder, die sich beteiligen und ihre Meinung äußern, lernen dass sie selbst 

etwas verändern können

Selbstermächtigung

• SGB VIII: setzt sich für eine förderliche Entwicklung ein, Benachteiligungen abbauen, 

möchte Teilhabe ermöglichen

• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(Wenke 2016; Liebel 2013)
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Diskussionsfrage

• Wie kann die Soziale Arbeit sich noch für die Rechte von Kindern einsetzen? 
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